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vom 16.09.2022 zu 11913/J (XXVI1. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Karl Nehammer
Bundeskanzler

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2022-0.521.499

Wien, am 16. September 2022
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Lindner, Kolleginnen und Kollegen haben am
18. Juli 2022 unter der Nr. 11913/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

,Schutz unserer Ehrenamtlichen” an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu Frage 1:
1. Welche konkreten Schliisse ziehen Sie aus der gegenstéindliche Erhebung der Zivil-

schutzagenda?

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement haben in Osterreich eine lange Tradition und

dies tragt wesentlich zur gemeinsamen ldentitat in der Bevolkerung bei.

Freiwilliges Engagement hat flir Menschen, Gesellschaft und Staat vielfiltige Bedeutung.
Bei den Engagierten selbst bewirkt sie einen Mehrwert durch neue Erfahrungen, neue Fa-

higkeiten, Anerkennung und Wertschatzung. Auf der gesellschaftlichen Ebene férdert frei-
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williges Engagement gesellschaftlichen Zusammenhalt und Lebensqualitat. In manchen Be-
reichen ist freiwilliges Engagement systemrelevant, wie etwa an den Leistungen der Blau-
lichtorganisationen (Freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste) deutlich wird.

Freiwilliges Engagement unterliegt ebenso vielfaltigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
oder kulturellen Veranderungsprozessen. Auch die gegenwartigen Krisen haben grof3e Aus-
wirkungen auf das Freiwilligenengagement. Daher kommt der Auseinandersetzung mit
strukturellen Veranderungsprozessen und Entwicklungsdynamiken fir die strategische
Weiterentwicklung der Freiwilligenpolitik eine groRe Bedeutung zu, um das quantitative
und qualitative Niveau des Engagements in Osterreich aufrechterhalten bzw. weiter aus-

bauen zu kénnen.

Zu Frage 2:
2. Welche Bundesministerien libernehmen hinsichtlich der Unterstiitzung von Ehren-

amtlichen welche Aufgaben?

GemaR dem Bundesgesetz tber die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bun-
desministerien (Bundesministeriengesetz 1986 — BMG) idgF. erfolgt die Freiwilligenpolitik
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium fiir Soziales, Ge-

sundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Mit der Vollziehung des Bundesgesetzes zur Forderung von freiwilligem Engagement (Frei-
willigengesetz — FreiwG), insbesondere mit dessen Zielerreichung, ist der Bundesminister

flr Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.

Im Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Komsumentenschutz ist gemaf
dem FreiwG der Osterreichischer Freiwilligenrat eingerichtet, indem auch das Bundeskanz-

leramt vertreten ist.

Gemall dem FreiwG erstellt der Bundesminister fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz unter Mitwirkung des Osterreichischen Freiwilligenrates und im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzleramt in periodischen Abstanden einen Bericht iber die Lage

und Entwicklung des freiwilligen Engagements in Osterreich.

Das Bundeskanzleramt ist fiir die finanzielle Férderung von MalRnahmen der aullerschuli-
schen Jugenderziehung und Jugendarbeit im Rahmen des Bundes-Jugendforderungsgeset-

zes (B-JFG) zustandig. Im Fokus stehen insbesondere die Forderung der Entwicklung von
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geistigen, psychischen, korperlichen, sozialen, politischen und ethnischen Kompetenzen der
Kinder und Jugendlichen. Jugendarbeit gemaR B-JFG beinhaltet alle geeigneten jugender-
zieherischen und -bildenden MaBBnahmen, die auBerhalb des formellen schulischen Bil-
dungssystems erbracht werden.

Zu Frage 3:
3. Wem obliegt innerhalb der Bundesregierung die Koordinierungsfunktion fiir die Un-

terstiitzung ehrenamtlichen Engagements?

Die Koordinierungsfunktion fiir die Unterstiitzung ehrenamtlichen Engagements innerhalb
der Bundesregierung obliegt dem Bundesminister fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-

sumentenschutz.

Zu den Fragen 4 bis 8:

4. Plant die Bundesregierung im Zuge der laufenden Legislaturperiode MafSnahmen
zum flichendeckenden Ausbau der Freiwilligen-Infrastruktur, beispielsweise durch
die koordinierte Férderung von Freiwilligen-Zentren?

a. Wenn ja, welche MafSnahmen sind konkret geplant und wann sollen diese umge-
setzt werden?
b. Wenn nein, warum sehen Sie dazu keine Notwendigkeit?

5. Plant die Bundesregierung im Zuge der laufenden Legislaturperiode MafSnahmen ei-
ner Qualifizierungsinitiative fiir Freiwillige und zur Einfiihrung eines Giitesiegels fiir
Freiwilligenorganisationen?

a. Wenn ja, welche MafSnahmen sind konkret geplant und wann sollen diese umge-
setzt werden?
b. Wenn nein, warum sehen Sie dazu keine Notwendigkeit?

6. Plant die Bundesregierung im Zuge der laufenden Legislaturperiode MafSnahmen zur
Einfiihrung eines bundesweiten Freiwilligen-Nachweises?

a. Wenn ja, welche Mafsnahmen sind konkret geplant und wann sollen diese umge-
setzt werden?
b. Wenn nein, warum sehen Sie dazu keine Notwendigkeit?

7. Plant die Bundesregierung im Zuge der laufenden Legislaturperiode MafSsnahmen zur
Sicherstellung eines einheitlichen Versicherungsschutzes fiir alle Freiwilligen, inkl.
einheitlicher Unfall- und Haftpflichtversicherung auf Bundesebene und fiir alle eh-
renamtlichen Tditigkeiten?

a. Wenn ja, welche MafSnahmen sind konkret geplant und wann sollen diese umge-

setzt werden?
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b. Wenn nein, warum sehen Sie dazu keine Notwendigkeit?

8. Sind seitens der Bundesregierung im Zuge der laufenden Legislaturperiode MafSnah-
men zur klaren gesetzlichen Abgrenzung des Ehrenamts und der Freiwilligenarbeit
von der sozialversicherungspflichtigen Beschdftigung geplant?

a. Wenn ja, welche Mafsnahmen sind konkret geplant und wann sollen diese umge-
setzt werden?

b. Wenn nein, warum sehen Sie dazu keine Notwendigkeit?

Im Rahmen der letzten Sitzung des Osterreichischen Freiwilligenrates am 25. Februar 2022
wurde die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Vorschlags fiir eine Oster-

reichische Freiwilligenstrategie beschlossen.

Ziel ist es, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, gemeinsam mit dem Osterreichischen
Freiwilligenrat einen Entwurf einer zukunftsorientierten Strategie fir den Freiwilligenbe-
reich in Osterreich bis zum Frithjahr 2023 zu entwickeln. Die unter der Federfiihrung des
Bundesministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eingerich-
tete Arbeitsgruppe mit 13 Mitgliedern aus dem Freiwilligenrat widerspiegelt das breite

Spektrum des Freiwilligensektors.

Mit der Osterreichischen Freiwilligenstrategie soll der &sterreichische Freiwilligensektor
nachhaltig gestarkt und fir die Zukunft fit gemacht werden. Es gilt bedeutende Verdnde-
rungen rechtzeitig zu identifizieren und Anpassungsprozesse zielgerichtet zu initiieren, um
die Quantitit und Qualitit des freiwilligen Engagements in Osterreich auch in Zukunft ab-
zusichern bzw. dort wo es notwendig wird, das Engagement auch ausbauen zu kénnen. Vor
diesem Hintergrund werden in der Arbeitsgruppe strategische Ziele und Mallnahmen aus-

gearbeitet.

Zu Frage 9:
9. Welche Mafsnahmen setzt die Bundesregierung dariiber hinaus, um freiwilliges und
ehrenamtliches Engagement zu férdern und welche budgetdren Mittel werden dafiir

zur Verfiigung gestellt?

Im Rahmen des Bundesgesetzes liber die Forderung der aullerschulischen Jugenderziehung
und Jugendarbeit (Bundes-Jugendférderungsgesetz) idgF. wird freiwilliges und ehrenamtli-
ches Engagement gefordert. Ziel dieses Gesetzes ist die finanzielle Férderung von MaRnah-
men der auBerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit in Osterreich im Ausmal von

rund 6,8 Mio. Euro pro Jahr. In diesem Handlungsfeld werden junge Menschen in diesem

4von5

www.parlament.gv.at



11596/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

besonderen Lebensabschnitt gegenwartig von rund 200.000 qualifizierten Freiwilligen be-
gleitet.

Seit 2014 wird jahrlich der Osterreichische Jugendpreis vergeben. Der Osterreichische Ju-
gendpreis zeichnet beeindruckende Initiativen und Projekte der auBerschulischen Kinder-
und Jugendarbeit aus und verstarkt so die Sichtbarkeit des vielseitigen und wichtigen Enga-

gements von Ehrenamtlichen.

Karl Nehammer

5von5

nE Unterzeichner serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
v T
M £*e¢ Datum/Zeit 2022-09-16T09:24:33+02:00

a -
o i, 3 % Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

L Prisfinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

5von5

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-09-16T09: 31: 11+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-09-16T09:24:33+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-09-16T09:31:11+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




